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Regeste
JUGCIV C3 11 170 URTEIL VOM 25. MAI 2012 Kantonsgericht Wallis Zivilkammer Es wirken mit: Kantonsrichter Hermann Murmann, Gerichtsschreiber ad hoc Nicolas Kuonen in Sachen X________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt A________ gegen Y________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt B________ (provisorische Rechtsöffnung)
Erwägungen
E. 1
Die Schweizerische Zivilprozessordnung regelt das Verfahren vor den kantonalen Instanzen für gerichtliche Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts (Art. 1 lit. c ZPO).
E. 2
a) Mit Beschwerde anfechtbar sind nicht berufungsfähige erst- instanzliche End- und Zwischenentscheide (Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO). Gemäss Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO unterliegen Rechtsöffnungsentscheide nicht der Berufung und können innert zehn Tagen (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO) mittels schriftlicher und begründeter Beschwerde beim Kantonsgericht angefochten werden, wobei ein Einzelrichter ent- scheiden kann (Art. 319 ff. ZPO ; Art. 30 Abs. 2 EGSchKG ; Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. c EGZPO). b) Die klagende Partei muss gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO ein schutzwürdiges Interesse haben. Im Rechtsmittelverfahren entspricht das Rechtsschutzinteresse der Beschwer. Der Kläger muss somit durch den angefochtenen Entscheid beschwert sein (Zürcher, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, N. 12 ff. zu Art. 59 ZPO). Der Beschwerdeführer ist vorliegend, als Partei vor der Vorinstanz und betriebener Schuldner, zur Anfechtung der gewährten provisori- schen Rechtsöffnung legitimiert. c) Die Beschwerde erfolgte frist- und formgerecht (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO), weshalb darauf – unter Vorbehalt einer gehörigen Begrün- dung – einzutreten ist.
E. 3
Mit Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). a) Die Rüge der unrichtigen Rechtsanwendung prüft die Beschwer- deinstanz mit freier Kognition ; die Beschwerde hinsichtlich der Sachver- haltsfeststellung hingegen unterliegt einer beschränkten Kognition (Frei- burghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N.
E. 4
Der Beschwerdeführer hält das von der Beschwerdegegnerin angerufene Bezirksgericht Visp als örtlich nicht zuständig. Auf das Rechtsöffnungsgesuch wäre deshalb nicht einzutreten gewesen. a) Das Gericht tritt auf ein Gesuch nur ein, wenn die Prozessvor- aussetzungen erfüllt sind. Als solche gilt unter anderem auch die örtli- che Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). 310 RVJ / ZWR 2012
RVJ / ZWR 2012 311 Zuständig für die Beurteilung von Rechtsöffnungsgesuchen ist von Bundesrechts wegen der staatliche Richter am Betreibungsort (Art. 84 Abs. 1 SchKG ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Bern 2008, Rz. 18 zu § 19), wobei der Wohnsitz des Schuldners als ordentlicher Betreibungsort gilt (Art. 46 Abs. 1 SchKG) und sich das Betreibungsrecht in der Frage des Wohnsitzes am Zivil- recht (Art. 23 f. ZGB) orientiert (Amonn/Walther, a.a.O., Rz. 9 zu § 10 ; Schmid, Basler Kommentar, N. 39 zu Art. 46 SchKG). Als Wohnsitz und Betreibungsort gilt daher der Ort, wo sich eine Person in für Dritte objektiver und erkennbarer Weise mit der Absicht dauernden Verblei- bens aufhält und den sie zum Mittelpunkt ihrer persönlichen Lebens- beziehungen und Interessen gemacht hat (Schmid, a.a.O., N. 40 zu Art. 46 SchKG ; Amonn/Walther, a.a.O., Rz. 10 zu § 10 ; BGE 137 II 122 E. 3.6). b) Die Vorinstanz hielt die Zuständigkeit des von der Beschwerde- gegnerin angerufenen Gerichts gestützt auf die E-Mails der Gemeinde Zermatt, wonach der Beschwerdeführer wohnrechtlich an der A.- strasse 14 in 3920 Zermatt gemeldet sei, als gegeben. Dem hält der Beschwerdeführer unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Recht- sprechung entgegen, zur Bestimmung des zivilrechtlichen Wohnsitzes sei nicht massgebend, wo eine Person angemeldet ist und ihre Schrif- ten hinterlegt hat; dies könne höchstens als unmassgebliches Indiz gewertet werden. Überdies habe der Beschwerdeführer belegen kön- nen, dass er sich am 12. Januar 2010 in Berlin Mitte angemeldet und in anderen Verfahren Berlin bzw. davor London als seinen Wohnsitz genannt habe. Die wohnrechtliche Anmeldung gemäss den E-Mails der Gemeinde Zermatt begründete der Beschwerdeführer schliesslich damit, er habe vorübergehend in Erwägung gezogen, seinen Wohnsitz von London nach Zermatt statt nach Berlin zu verlegen, weshalb er in Zermatt eine Aufenthaltsbewilligung beantragt habe. Die Beschwerde- gegnerin bringt vor, die vom Beschwerdeführer eingereichten Unterla- gen bewiesen nicht, dass der Beschwerdeführer seinen Wohnsitz nicht mehr in Zermatt habe. Ausserdem hätten die Adressangaben im Rubrum der Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts und des Bun- desgerichts ihren Ursprung in den Angaben des Beschwerdeführers, der seit Jahren mit irreführenden Wohnsitzangaben versuche, Gläubi- ger und Behörden auszuspielen. Auch sei die Wohnsitzbestätigung der Gemeinde Zermatt aktueller und der Beschwerdeführer habe weder behauptet noch substanziiert, dass sich sein Lebensmittelpunkt in Berlin befinde bzw. er sich mit der Absicht des dauernden Verbleibs dort aufhalte. Schliesslich könne die Anmeldebestätigung in Berlin, wie dies der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem von der
Beschwerdegegnerin geltend gemachten Wohnsitz in Zermatt selber dar- lege, höchstens als Indiz für die Wohnsitzannahme gewertet werden. c) aa) Der Gläubiger hat die nötigen Angaben bezüglich des Wohn- sitzes des Schuldners oder zu sonstigen zuständigkeitsbegründenden Umständen zu machen (Schmid, a.a.O., N. 59 zu Art. 46 SchKG). Zur Annahme des Wohnsitzes wird aber nicht auf den inneren Willen des Schuldners abgestellt, sondern worauf die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen (Bundesgerichtsurteil H 267/03 vom 21. Januar 2004, E. 3.1 ; BGE 127 V 237 E. 1 ; 125 V 76 E. 2.a), zumal der Wohn- sitz einer Person für zahlreiche Drittpersonen und Behörden von Bedeutung ist und sich deshalb nach Kriterien bestimmen lassen muss, die für Dritte erkennbar sind (Schmid, a.a.O., N. 43 zu Art. 46 SchKG). Behauptet der Schuldner indessen einen von den Angaben des Gläubi- gers abweichenden Wohnsitz, ist er hierfür beweispflichtig (Schmid, a.a.O., N. 59 zu Art. 46 SchKG). Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur Feststellung des Wohnsitzes einer Person die Gesamtheit ihrer Lebens- umstände in Betracht zu ziehen ist ; mithin befindet sich der Mittel- punkt der Lebensinteressen an demjenigen Ort bzw. in demjenigen Staat, wo sich die meisten Aspekte des persönlichen, sozialen und beruflichen Lebens der betroffenen Person konzentrieren, sodass deren Beziehungen zu diesem Zentrum enger sind als jene zu einem anderen Ort bzw. Staat (Bundesgerichtsurteil H 267/03 vom 21. Januar 2004 E. 3.1 ; BGE 125 III 102 mit Hinweisen). Vor dem Hintergrund eben dieser Kriterien hat der Schuldner den Beweis der (neuerlichen) Wohn- sitzbegründung zu erbringen. bb) Der Beschwerdeführer begründet den Umstand, dass er bei der Gemeinde Zermatt als wohnrechtlich gemeldet gelte, wie gesehen damit, dass er vorübergehend in Betracht gezogen habe, seinen Wohn- sitz von London nach Zermatt zu verlegen und deswegen eine Aufent- haltsbewilligung beantragt habe. Art. 12 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Auslän- der (AuG) sieht vor, dass sich Ausländer, die eine Aufenthaltsbewilli- gung benötigen, bei der am Wohnort in der Schweiz zuständigen Behörde anmelden müssen. Diese Bestimmung ist auch auf Angehörige der EU/EFTA-Staaten anzuwenden (Art. 2 Abs. 4 Anhang I des Abkom- mens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten anderer- seits über die Freizügigkeit [FZA] ; Egli/Meyer, in: Caroni/Gächter/Turn- herr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, N. 5 zu Art. 12 AuG). Deren Aufenthaltsbefugnisse sind in den Art. 6 – 24 Anhang I FZA geregelt, wobei der Staatsangehörige einer 312 RVJ / ZWR 2012
RVJ / ZWR 2012 313 Vertragspartei grundsätzlich das Recht hat, eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens fünf Jahren zu erhalten. Wer nun als Staatsangehöriger einer Vertragspartei eine Aufent- haltserlaubnis beantragt und in diesem Zusammenhang bei der zukünf- tigen Wohnortsgemeinde die verlangte Anmeldung vornimmt, gibt die- ser und Dritten gegenüber somit objektiv zu erkennen, dass er sich an diesem Ort mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhalten will. Dies gilt umso mehr, wenn in der Folge keine Abmeldung erfolgt, da den aus- ländischen Staatsangehörigen bei einem Wegzug zurück ins Ausland eine Abmeldepflicht trifft (Art. 15 AuG), wenngleich der Vollständigkeit halber festgehalten sei, dass gemäss Botschaft zum AuG an der bis dahin geltenden Regelung des Bundesgerichts festzuhalten ist (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, S. 3777), wonach bei einem rein provisorischen Weg- zug die Abmeldepflicht nicht bestehen soll (Hunziker, in: Caroni/Gäch- ter/Turnherr [Hrsg], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus- länder, Bern 2010, N. 9 zu Art. 61 AuG). Auf jeden Fall hat sich der Beschwerdeführer in casu anrechnen zu lassen, dass er aufgrund der beantragten Aufenthaltserlaubnis und der in diesem Zusammenhang erfolgten Anmeldung sowohl der Gemeinde, der Beschwerdegegnerin als auch generell Dritten gegenüber objektiv zu erkennen gegeben hat, er wolle seinen Wohnsitz in Zermatt begründen bzw. er habe diesen in Zermatt begründet. Die zum Zwecke der Erlangung der Aufenthaltser- laubnis bei der Gemeinde Zermatt eingegangene Anmeldung liess hier- auf schliessen, zumal sie in der Folge weder widerrufen wurde noch eine Abmeldung erfolgte. cc) Demgegenüber ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren nicht dargelegt hat, dass bzw. inwiefern er Berlin und nicht Zermatt zum Mittelpunkt seiner persönlichen Lebens- beziehungen und Interessen gemacht hat. Aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer in den Verfahren vor dem Bundesverwaltungs- und dem Bundesgericht gemäss Rubren der Entscheide jeweils Berlin als Wohnsitz angegeben hat, lässt sich in Bezug auf die (persönlichen) Hin- tergründe des Aufenthaltes in Berlin keine Schlüsse ziehen. Auch die Anmeldebe stä tigung betreffend der Wohnung in Berlin vermag eine Wohnsitzbegründung nicht zu beweisen, zumal gemäss § 11 des Berli- ner Meldegesetzes eine Meldepflicht bereits dann besteht, sobald in Berlin eine Wohnung bezogen wird, was für sich betrachtet aber keine Wohnsitzbegründung belegt. Demgegenüber dürfte die Beantragung einer Schweizer Aufenthaltserlaubnis eines in London wohnhaften, damals 70-jährigen deutschen Staatsangehörigen eng mit einer neuen
Wohnsitzbegründung zusammen hängen. Erschwerend kommt schliesslich hinzu, dass die den Wohnsitz begründende Anmeldebestä- tigung von Berlin am 12. Januar 2010 ausgestellt wurde, währenddes- sen die dem Rechtsanwalt B. erteilte Vollmacht zwar rund 10 Monate später am 8. November 2010 unterzeichnet worden ist, trotzdem aber noch die Adresse des Beschwerdeführers in London als Wohnadresse enthält und nicht diejenige in Berlin. Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer im Rechtsöffnungsverfahren nicht ausreichend belegen konnte, dass bzw. inwiefern er nunmehr Berlin zum Mittel- punkt seiner persönlichen Lebensbeziehungen und Interessen gemacht hat. Somit konnte er den notwendigen Beweis nicht erbringen und die Vorinstanz hat, soweit sie Zermatt als Wohnsitz angenommen hat, kein Recht verletzt. dd) Schliesslich wäre, selbst wenn der Beschwerdeführer seinen Wohnsitz tatsächlich in Berlin begründet haben sollte, dessen Beru- fung auf diesen in Anbetracht der Umstände rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Rechtsmissbrauch liegt in diesem Zusammenhang nämlich vor, wenn sich der Schuldner auf einen anderen Wohnsitz beruft als denjenigen, den zu haben er sich im Verkehr mit Dritten den Anschein gegeben hat (Bucher, Berner Kommentar, N. 87 zu Vorbemer- kungen vor Art. 22 – 26 ZGB). Dies muss insbesondere dann gelten, wenn sich der Wohnsitz vordergründig nach denjenigen Kriterien bestimmt, welche für Dritte erkennbar sind bzw. dieser sich danach bestimmt, worauf die erkennbaren Umstände objektiv schliessen las- sen. Andernfalls könnte sich der Schuldner seinem inneren Willen fol- gend jeweils auf einen Wohnsitz berufen, der von dem nach Aussen erweckten Anschein abweicht. Aufgrund dessen konnten bzw. mussten im Ergebnis weder die Gemeinde noch die Beschwerdegegnerin wissen, dass der Wohnsitz des Beschwerdeführers gemäss seinen Ausführungen schliesslich nicht wie vorgesehen in Zermatt, sondern offenbar in Berlin begründet worden sein soll. Gerade der vorliegende Fall illustriert beispielhaft, weshalb zur Bestimmung des Wohnsitzes primär auf die objektiv erkennbaren Umstände abzustellen ist ; andernfalls es Behörden und Dritten nämlich verwehrt bliebe, den Wohnsitz des Schuldners rechtsgenüglich bestim- men, mithin Verfahrenshandlungen am zuständigen Gericht vornehmen zu können. d) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts Visp sei gegeben. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. 314 RVJ / ZWR 2012
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